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Regelung zur Ermittlung und Handhabung von Lastprofilen 
 
 

1. Synthetisches Verfahren 
 

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung der Stromlieferung an Letztverbraucher 

mit einer jährlichen Entnahme von bis zu 100.000 Kilowattstunden standardisierte Lastprofile. Die stan-
dardisierten Lastprofile orientieren sich am typischen Abnahmeprofil jeweils folgender Gruppen von 

Letztverbrauchern: 
 

1. Gewerbe 

2. Haushalte 
3. Landwirtschaft 

4. Bandlastkunden 
5. unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen 

6. Heizwärmespeicher 
 

Zur Anwendung kommen dabei die repräsentativen VDEW-Lastprofile. Für Haushalte wird das dynami-

sierte Standardlastprofil H0 des VDEW verwendet. Für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen und 
Wärmespeicher werden eigene Profile eingesetzt. Die Zuordnung des Letztverbraucher zu dem jeweili-

gen Abnahmeprofil erfolgt auf der Basis des VDEW-Materialien M-24/2000 „Zuordnung der VDEW-
Lastprofile zum Kundengruppenschlüssel“. An den bundeseinheitlichen Feiertagen verwendet der Netz-

betreiber unabhängig vom jeweiligen Wochentag das jeweilige VDEW-Lastprofil des Sonntags. 
 
 

2. Bestimmung der Mehr- und Mindermengen 
 

Jahresmehr- und Jahresmindermengen sind zwischen dem Netznutzer und dem Netzbetreiber finanziell 
auszugleichen. Die Berechnung erfolgt für Entnahmestellen ohne fortlaufend registrierte ¼-h-

Leistungsmessung auf Grundlage des Standardlastprofilverfahrens. Der Netzbetreiber teilt dem Netznut-

zer mit Bestätigung der Anmeldung zur Netznutzung die Jahresverbrauchsprognose sowie das dazuge-
hörige repräsentative VDEW Standardlastprofil mit. 

Nach der Jahresablesung erfolgt dann eine Anpassung des geschätzten Jahresverbrauchs durch den 
Netzbetreiber. Er teilt diese dann zeitnah dem Netznutzer mit. In begründeten Ausnahmefällen können 

Netzbetreiber und Netznutzer gemeinsam die Jahresprognose auch unterjährig anpassen. Die Abrech-

nung der Mehr- bzw. Mindermengen erfolgt jährlich durch den Netzbetreiber und wird saldiert über alle 
nach dem Standardlastprofilverfahren belieferten Entnahmestellen des jeweiligen Netznutzers. 

 


